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S I T Z U N G S V O R L A G E SV-Nr. 01/0573 
 

 
Abteilung/FB Datum Status 
Abt. 3/30 11.08.04 10:05 öffentlich 

Az: B-Plan 78 
 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum:  
Planungsausschuss 18.08.2004 zur Empfehlung 
Verwaltungsausschuss 31.08.2004 zur Empfehlung 
Rat 02.09.2004 zum Beschluss 

 
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78 "Gewerbegebiet  
Roffhausen" 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Abwägungsvorschläge werden im Wortlaut der Ziffern 1 bis 3 der Anlage zur Sit-
zungsvorlage beschlossen. Beschlossen werden die 1. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 78 „Gewerbegebiet Roffhausen“ als Satzung und die Begrün-
dung. 
 
Begründung: 
Anlässlich konkreter Bauprojekte und im Sinne einer allgemeinen Attraktivitätssteige-
rung für ansiedlungswillige Gewerbetreibende war die aktuelle Bauleitplanung wie 
folgt zu ändern: 
 
• Umwandlung einer Grünfläche/Erweiterung des Gewerbegebietes. 
• Verschiebung von Straßenverkehrsflächen (Planstraße) zur inneren 

Erschließung. 
• Verlagerung externer Kompensationsmaßnahmen in den gemeindeeigenen Flä-

chenpool Wiedel. 
• Aufhebung einer örtlichen Bauvorschrift. 
 
Bei den vorliegenden Änderungspunkten handelt es sich ausschließlich um geringfü-
gige bzw. kleinflächige Änderungen, so dass die Grundzüge der Ursprungsplanung 
nicht berührt werden. Dementsprechend erfolgte die Änderung im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB). Die direkt betroffenen Grund-
stücksnachbarn sowie die Träger öffentlicher Belange sind von dieser Planungsän-
derung informiert und zur Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Die Abwägungsvorschläge zu den eingegangenen Anregungen sind dieser Sitzungs-
vorlage beigefügt. Sofern diesen Abwägungsvorschlägen zugestimmt wird, kann der 
Satzungsbeschluss gefasst werden. 
 



Anlagen 


